
GVGA: E. Zwangsvollstreckung durch Abnahme der Vermögensauskunft gemäß § 802c, der 
eidesstattlichen Versicherung gemäß § 836 Absatz 3 oder § 883 Absatz 2 ZPO oder § 94 FamFG und 
durch Haft; Vorführung von Parteien und Zeugen (§§ 135–151)

E. Zwangsvollstreckung durch Abnahme der Vermögensauskunft gemäß § 802c, der 
eidesstattlichen Versicherung gemäß § 836 Absatz 3 oder § 883 Absatz 2 ZPO oder § 94 FamFG 
und durch Haft; Vorführung von Parteien und Zeugen 


